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– STAATLICH ANERKANNT –

BAföG
Name der zuständigen
Stelle / Ansprechpartner

Anschrift Telefon, Fax

Landratsamt Hassberge
Fr. Grohe

Am Herrenhof 1
97437 Hassfurt

Tel.: 09521-27217
Fax: 09521-27101

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Fr. Platzer

Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. 
Saale

Tel.: 09771-940
Fax: 09771-94300

Landratsamt Bad Kissingen
Fr. Heinlein

Obere Marktstr. 6
97688 Bad Kissingen

Tel.: 0971-8010
Fax: 0971-8013333

Landratsamt Schweinfurt
Fr. Hadidi 

Schrammstr. 1
97421 Schweinfurt

Tel.: 09721-550
Fax: 09721-55337

Stadt Schweinfurt
Fr. Heinelt
Hr. Hirth

Brückenstraße 14
97421 Schweinfurt

Tel.: 09721-514100
Tel.: 09721-514101
Fax: 09721-51314

Hinweise zum BAföG

1. Die Ausbildungsförderung, die für den Besuch unserer Berufsfachschule 
geleistet wird, muss nicht zurückgezahlt werden. 

2. Die Ausbildungsförderung wird grundsätzlich nur geleistet, wenn die 
Ausbildung, für die man Förderung beantragt, vor Vollendung des 30. 
Lebensjahres begonnen wird. 

3. Achten Sie darauf, den BAföG-Antrag rechtzeitig zu stellen (d.h. im 
September bzw. in dem Monat, in dem die Ausbildung begonnen wird), 
da Ausbildungsförderung nicht rückwirkend geleistet wird.

4. Die Leistungen nach dem BAföG sind schriftlich auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern zu beantragen. Die Formblätter sind bei allen Ämtern für 
Ausbildungsförderung erhältlich, die auch die BAföG-Anträge bearbeiten. Sie 
können aber auch über das Internet unter der Adresse www.bafoeg.bmbf.de 
eingesehen und ausgedruckt werden.

5. Beantragen Sie bitte die Leistungen nach dem BAföG bei dem für Sie 
zuständigen Amt für Ausbildungsförderung (s. Adressenliste oben).

Stand Jan. 2011


